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auch über andere conföderirte germanische Haufen. Auch 
sie führen, gleichsam als Ober-Phylarchen, neben dem Civil­
statthalter und dem römischen Befehlshaber (dem dux) 
ein wahrscheinlich von dem des letzteren örtlich abge­
grenztes Commando, welches der Sache nach dem römischen 
Ducat ebenso entspricht wie das Commando Theoderichs 
dem des magister militum. Auch dieses Commando ist mit 
dem Stammfürstenthum so fest verknüpft, dass die Zeitbe­
grenzung der römischen Magistratur dabei cessirt und der 
Vater den Sohn ohne weiteres dem Kaiser als Nachfolger 
präsentirt. Diese Ordnungen sind in der Hauptsache nicht 
erst damals entstanden, sondern die althergebrachten der 
römischen Clienteistaaten; die für die zum Reiche gehörigen, 
aber ‘barbarischen’ Grenzdistricte ausgebildeten festen Formen 
haben mit geringen Modificationen auf die Germanen des 
Westreichs wie auf die römischen Grenzhüter der arabischen 
Wüste Anwendung gefunden.

Die Einsicht in die Stellung der Germanen in Italien 
giebt weiter den Schlüssel für die in Gallien, Spanien, Africa 
gebildeten Germanenreiche, überhaupt für die aus dem 
römischen Föderatenwesen hervorgegangenen Kleinstaaten, wie 
dies Sybel in seiner vortrefflichen Erörterung über das 
deutsche Königthum längst klar entwickelt hat. Dass Theo­
derichs römisches Regiment nicht das kaiserliche, sondern das 
des kaiserlichen Beamten, dass sein Vertrag mit Kaiser Ana­
stasius staatsrechtlich vielmehr die Erwirkung seiner An­
stellung als Vertreters des Kaisers im Westreich ist, dass ihm 
die Benennung des Herrschers ebenso mangelt wie die eigent­
lichen Prärogative des Herrscherthums, das Münzrecht und 
die Gesetzgebung, dies unterscheidet ihn von den gleich­
zeitigen Königreichen der Burgunder, der Westgothen und 
der Vandalen, und nur um so schärfer, weil er eine Reihe 
von Jahren hindurch zugleich Italien als römischer Reichs­
verweser und Spanien als unabhängiger König regiert hat. 
Aber alle jene selbständigen Germanenstaaten haben dieselbe 
Vorstufe durchgemacht, auf welcher wir Italien unter Odo­
vacar und Theoderich finden; ihre Stifter begannen alle als 
römische Generale germanischer Föderaten. Wenn die italischen 
Germanen über diese Stufe nicht hinausgelangt sind, so be­
ruht dies theils darauf, dass das römische Element in Italien 
eine stärkere Widerstandskraft gegen die Fremden entwickelte 
als die romanisirten Provinzen, theils in zufälligen Umständen, 
Theoderichs Abgang ohne einen ebenbürtigen Nachfolger und 
die in treuloser Zeit dem Herrscher bewahrte Treue eines 
byzantinischen Generals. Man sollte diese Epoche nicht als 
die Bildung römisch-germanischer Königreiche bezeichnen, 
sondern als die Zersplitterung des römischen Reiches in Theil­


